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Freiheit und Sicherheit nach dem 11. September 2001 
– Versuch einer Zwischenbilanz*

I. Die Taten und ihre Besonderheiten 

Das, was am 11. September 2001 in den Vereinigten Staaten von Amerika geschah, ist
mit gutem Grund als »Weltereignis« bezeichnet worden. Die monströsen Taten wur-
den nicht nur von langer Hand an verschiedenen Orten der Welt vorbereitet, sie fanden
zudem Nachahmung an unterschiedlichsten Orten der Erde. Auf die Flugzeugabstürze
von New York, Washington und Pennsylvania folgten die Attentate von Djerba
(April 2002), Santos (April 2002), Karachi (Juni 2002), Bali (Oktober 2002), Mom-
basa (November 2002), Riad (Mai und November 2003), Casablanca (Mai 2003),
Jakarta (August 2003), Istanbul (November 2003), Madrid (März 2004), London
(Juli 2005) und Amman (November 2005). Diese Attentate, deren Aufzählung keines-
falls vollständig ist und die inzwischen mehreren Tausend Zivilisten das Leben koste-
ten, wurden regelmäßig von religiös motivierten politischen Gewalttätern begangen,
die den eigenen Tod als festen Bestandteil des Tatgeschehens einplanten. Diese To-
desbereitschaft unterscheidet sie von den terroristischen Gewalttätern der siebziger
und achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Gewiss konnten auch die Mitglie-
der der italienischen Brigate Rosse, der belgischen Communistes Cellules Combattan-
tes oder der deutschen Roten-Armee-Fraktion bei ihren Taten den eigenen Tod nicht
ausschließen. Sie suchten ihn aber zu vermeiden, wenn auch nur, um für den weiteren
Kampf zur Verfügung zu stehen. Insoweit war ihr Handeln zumindest bis zu einem ge-
wissen Grad kalkulierbar. Aber selbst ein solches Maß an Berechenbarkeit löst sich
auf, wenn Täter ihren Selbsterhaltungstrieb mit Hilfe religiös-spiritueller Jenseitser-
wartungen überwinden und im Attentat auch den eigenen Tod wollen.  

Als Spezifikum der terroristischen Täter der Gegenwart sticht außerdem hervor,
dass es ihnen gelang, sich jahrelang im Schutz westlicher rechtsstaatlicher Legalität zu
bewegen, ohne den Sicherheitsbehörden Anlässe zu Überprüfungs- und Kontrollmaß-
nahmen zu liefern. Das tatvorbereitende Handeln dieser so genannten »Schläfer« be-
gründete weder eine polizeiliche Gefahr, noch einen strafprozessualen Anfangsver-
dacht. Ebensowenig waren die Voraussetzungen von Vorfeldbefugnissen gegeben,
setzen diese doch, wie etwa Observationen oder sonstige Datenerhebungen zum Zwe-
cke der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung, regelmäßig früheres auffälliges Ver-
halten voraus. Ein solches Verhalten legte etwa die mehrere Jahre lang in Hamburg le-
bende Terroristenzelle, die an den Attentaten in den USA beteiligt war, aber gerade
nicht an den Tag. 

* Bei dem folgenden Text handelt es sich um eine aktualisierte und geringfügig ergänzte
Fassung eines Beitrags, der für das Rundschreiben des Bundes der deutschen Verwaltungsrichter
(BDVR 2/2004) verfasst wurde. Dieses Rundschreiben erschien anlässlich des 14. Verwaltungs-
richtertages 2004 in Bremen.
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II. Fragen und Antworten 

Die mit und seit dem 11. September 2001 sichtbar gewordene neue Gefährdungslage
hat auch die Bundesrepublik Deutschland mit einer Fülle sicherheitsrechtlich bedeut-
samer Fragen konfrontiert, nicht zuletzt, weil wesentliche Vorbereitungshandlungen in
Deutschland stattfanden und unter den Opfern auch zahlreiche deutsche Staatsangehö-
rige waren. Diese Fragen betreffen den Bestand an Handlungsermächtigungen der Si-
cherheitsbehörden, deren Organisationsstruktur, die Leitkonzepte des Sicherheits-
rechts sowie, vor allem, das Verhältnis von Sicherheit und Freiheit. 

Zunächst: Verfügen die Sicherheitsbehörden über ausreichende Handlungsinstru-
mente? Sind neue Straftatbestände zu schaffen, neue Verbotsnormen und neue Ermitt-
lungsbefugnisse? Sodann: Ist die Organisation der Sicherheitsbehörden der neuen Ge-
fahrenlage noch angemessen? Ist etwa eine neue Sicherheitsarchitektur das Gebot der
Stunde? Sollte der Polizei- und Verfassungsschutzföderalismus beschränkt, die Poli-
zeien des Bundes gestärkt, deren kriminalpolizeiliche Komponenten in Gestalt des
Bundeskriminalamtes, des Zollkriminalamtes sowie des inzwischen zur Bundespolizei
umbenannten Bundesgrenzschutzes vielleicht zu einer eigenen Bundeskriminalpolizei
gebündelt werden? Ist das aus der Besatzungszeit herrührende Gebot der Trennung
von Polizei und Nachrichtendiensten aufzugeben, wenigstens partiell? Wie leistungs-
fähig und intelligent ist die in den Anfangszeiten des Kalten Krieges wurzelnde ver-
fassungsrechtliche Differenzierung zwischen der auf den Verteidigungsfall bezogenen
Zivilschutzkompetenz des Bundes und der friedenszeitlichen Katastrophenschutzzu-
ständigkeit der Länder und Kommunen? Sind neue Ermächtigungen für den Einsatz
der Streitkräfte im Innern zu schaffen, etwa zur Abwehr von Angriffen von See her,
zur Dekontaminierung im Falle terroristischer Attacken mit ABC-Waffen oder zum
Schutz von Polizeibeamten oder Sanitätskräften, die sich in ein freies Schussfeld bege-
ben müssen? Ist die internationale Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden weiter zu
intensivieren und auszubauen, sind neue überstaatliche Sicherheitsbehörden zu errich-
ten und ein europäisch-transnationales, die Souveränitätsgrenzen überwindendes Tä-
tigkeitsfeld nationalstaatlicher Sicherheitsorgane zu schaffen? Schließlich: Ist das tra-
ditionelle Sicherheitsrecht, das auf den systemtragenden Leitkategorien der Gefahr
sowie des Straftatenverdachts fußt, zugunsten eines Sicherheitsvorsorge- und Präven-
tionsrechts zu reformulieren, das noch weiter als  bisher in die Vorstadien einer Gefahr
oder eines Tatverdachts hinausgreift – gerade weil die abschreckende Wirkung des re-
pressiven Strafrechts den zur Selbsttötung bereiten Attentäter verfehlt und es zudem
viel zu riskant ist, solange zu warten, bis sich angesichts zu allem entschlossener Täter
eine Gefährdungslage zu einer schadensnahen Gefahr verdichtet hat? Muss dement-
sprechend auch Sicherheit neu gedacht werden? Hat etwa der Begriff der inneren Si-
cherheit als Ordnungsbegriff ausgedient, weil angesichts der neuen Lage die ihm zu-
grunde liegende Unterscheidung von Innen und Außen an Überzeugungskraft verloren
hat? Ist er durch einen erweiterten Sicherheitsbegriff zu ersetzen, der nicht an eine Ge-
fahr anknüpft und sich auch nicht auf Gefahrenvorsorge beschränkt, der vielmehr
schon plausible Erwartungen aufgrund von Gefahrenanalysen oder Gefährdungsschät-
zungen mit einbezieht, die auch auf wirtschaftlichen, finanziellen, sozialen und sonsti-
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gen Faktoren beruhen können? Und nicht zuletzt: In welchem Maße sind Einschrän-
kungen der verfassungsrechtlich verbürgten Freiheitsrechte hinzunehmen, angesichts
des sich zumindest auf den ersten Blick aufdrängenden Eindrucks, dass jedes Mehr an
Sicherheit zu einem Weniger an Freiheit führt? Kurz: Muss das spannungsträchtige
Verhältnis von Freiheit und Sicherheit neu justiert werden und, falls ja, wie?     

Bund und Länder haben seit dem 11. September 2001 auf diese Fragen zu antworten
versucht, zunächst durch eine Verbesserung der finanziellen und personellen Ausstat-
tung der Sicherheitsorgane, dann aber vor allem mit legislativen Maßnahmen. Im Ein-
zelnen sind die folgenden Gesetze zu nennen, die allesamt mit der Notwendigkeit ge-
rechtfertigt wurden, auf die neue Gefährdungslage reagieren zu müssen:    
– Erstes Gesetz zur Änderung des Vereinsgesetzes (BGBl. I 2001, S. 3319), 
– Gesetz zur Finanzierung der Terrorbekämpfung (BGBl. I 2001, S. 3436),
– Gesetz zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus (Terrorismusbekämp-

fungsgesetz) (BGBl. I 2002, S. 361 ff.), damit verbunden die Gesetze der Länder zur
Änderung ihrer Verfassungsschutzgesetze, 

– Gesetz zur Änderung der Strafprozessordnung (§ 100i StPO) (BGBl. I 2002,
S. 3018),

– Geldwäschebekämpfungsgesetz (BGBl. I 2002, S. 3105), 
– Vierundreißigstes Strafrechtsänderungsgesetz (§ 129b – Kriminelle und terroristi-

sche Vereinigung im Ausland) (BGBl. I 2002, S. 3390), 
– Gesetz über die Errichtung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastro-

phenhilfe (BGBl. I 2004, S. 630), 
– Gesetz zur Neuregelung von Luftsicherheitsaufgaben (BGBl. I 2005, S. 78).
Zu diesen nationalen Gesetzen traten europäische Normierungen hinzu, die ebenfalls
zu berücksichtigen sind aufgrund der inzwischen auch im Bereich der Sicherheitsver-
waltung erfolgten Verschränkung von europäischem und nationalem Recht. Zu nen-
nen sind insbesondere:  
– Verordnung des Rates über spezifische Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung

(ABlEG 2001, Nr. L 344, S. 70),
– Rahmenbeschluss zum Einfrieren von Straftaterträgnissen (ABlEG 2001, Nr. L 182,

S. 1),
– Rahmenbeschluss über die Errichtung von Eurojust zur Verstärkung der Bekämp-

fung der schweren Kriminalität (ABlEG 2002, Nr. L 63, S. 1),
– Rahmenbeschluss zur Terrorismusbekämpfung (ABlEG 2002, Nr. L 164, S. 3),
– Rahmenbeschluss über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren

zwischen den Mitgliedstaaten (ABlEG 2002, Nr. L 190, S. 1).
Die in der vorstehenden Auflistung sichtbar gewordene Normierungswelle hat bislang
gewiss noch nicht zu einer völligen Neugestaltung der Sicherheitsarchitektur und des
Sicherheitsrechts geführt. Wohl aber sind bereits jetzt schon bemerkenswerte Ver-
schiebungen zu beobachten. 
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1. Es wurden neue Verbots- und Straftatbestände geschaffen.  

Vereine, selbst wenn es sich um Religionsgesellschaften handelt, können verboten
werden, nicht nur, wenn ihr Zweck den Strafgesetzen zuwiderläuft oder gegen die ver-
fassungsmäßige Ordnung zielt, sondern auch dann, wenn sie sich gegen den Gedanken
der Völkerverständigung richten. Die Gründung einer kriminellen oder terroristischen
Vereinigung oder die Beteiligung an ihr steht auch dann unter Strafe, wenn es sich um
eine Vereinigung im Ausland handelt.  

2. Es wurden europaweit geltende und harmonisierte Bestrafungs-, Verfolgungs- und 
Kooperationspflichten eingeführt.

Durch europäische Rechtsakte werden die Mitgliedstaaten der Europäischen Union
verpflichtet, terroristische Gewalt nach einheitlichen Maßstäben unter Strafandrohung
zu stellen. Die Staaten sind ebenso gehalten, daran anknüpfende Folgemaßnahmen zu
ergreifen wie grenzüberschreitende Abhöraktionen, sonstige Informationserhebungen,
Ermittlungen in Computersystemen oder Inhaftierungen zur Sicherstellung der Auslie-
ferungsfähigkeit.

3. Die Aufgabenkreise der Polizeien des Bundes, der Nachrichtendienste von Bund 
und Ländern sowie der Streitkräfte wurden erweitert. 

Die Ermittlungszuständigkeit des Bundeskriminalamtes erstreckt sich nun auch auf
Fälle der Computersabotage, sofern diese sich gegen die innere oder äußere Sicherheit
der Bundesrepublik Deutschland richtet oder an sicherheitsempfindlichen Stellen auf-
tritt. Die Bundespolizei kann an Bord deutscher Flugzeuge eingesetzt werden und ihre
Grenzschutzaufgabe erstreckt sich noch weiter als bisher in den Bereich des Hinterlan-
des. Den Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern ist die Aufgabe zugewie-
sen, auch Informationen über Bestrebungen zu beschaffen, die gegen den Gedanken
der Völkerverständigung oder das friedliche Zusammenleben der Völker gerichtet
sind. Und die Streitkräfte sind nun mit der luftpolizeilichen Aufgabe betraut, den Ein-
tritt eines besonders schweren Unglücksfalles im Luftraum zu verhindern.

4. Die Sicherheitsbehörden wurden mit einer Vielzahl neuer Eingriffsbefugnisse aus-
gestattet.

Die Nachrichtendienste sind inzwischen ermächtigt, ihre Datenerhebungsbefugnisse
auch zur Beobachtung völkerverständigungswidriger Bestrebungen zu nutzen. Außer-
dem dürfen sie bei Finanz-, Post-, Telekommunikations- und auch Luftfahrtunterneh-
men Auskünfte über Konten, Konteninhaber, Gesprächsdaten oder sonstige Umstände
des Geschäftsverkehrs einholen. Die Standorte aktiv geschalteter Mobilfunkgeräte so-
wie die Geräte- und Kartennummern können ermittelt werden. Die Dienste des Bun-
des dürfen technische Mittel zur Wohnraumüberwachung verwenden, um ihre Mitar-
beiter bei Einsätzen zu sichern, die Verfassungsschutzbehörden der Länder darüber
hinaus auch in anderen Fällen, so etwa zum Schutz der freiheitlich-demokratischen
Grundordnung, der auswärtigen Belange der Bundesrepublik oder auch zur Bekämp-
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fung der organisierten Kriminalität. Diese Maßnahmen dürfen sich nicht nur gegen
Verdächtige richten. Auch Drittpersonen können überwacht werden. Es genügt, dass
sie in einem bloßen gutgläubigen sozialen Kontakt zu verdächtigen Personen stehen.
Das Bundeskriminalamt verfügt mittlerweile über eine eigene Datenerhebungsbe-
fugnis zur Ergänzung vorhandener Sachverhalte sowie zu Zwecken der Auswertung
mittels Auskünften oder Anfragen bei öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen.
Zur besseren Kontrolle von Ausländern können Identitätsfeststellungen leichter durch-
geführt werden. Es existiert nun eine Ermächtigung zur Registrierung biometrischer
Merkmale in Ausweisdokumenten, überdies wurde der Katalog von Versagungs-
gründen für Aufenthaltsgenehmigungen ergänzt und die Rechtsschutzmöglichkeit
beschränkt. Zum Zwecke der Rasterfahndung wurde das Sozialgeheimnis gelockert.
Zudem wurde der Datenverbund von Nachrichtendiensten, Polizei und Ausländerbe-
hörden weiter ausgebaut. Die Streitkräfte schließlich verfügen nun über eine Befugnis,
im Falle eines besonders schweren Unglücksfalles im Luftraum Flugzeuge abzudrän-
gen, zur Landung zu zwingen, den Einsatz von Waffengewalt anzudrohen, Warn-
schüsse abzugeben und – als letztes Mittel – auch mit Waffengewalt einzuwirken.

III. Bewertungen und Aufgaben 

1. Zwischen Apologie und Fundamentalnegation: Bekenntnisse statt Sachkritik

Die öffentliche Diskussion der nach dem 11. September 2001 geschaffenen Sicher-
heitsgesetze wird von Extrempositionen geprägt. Auf der einen Seite das apologeti-
sche Argument: Der Staat dürfe nicht tatenlos zusehen, wenn das Wüten terroristischer
Gewalt die Grundfeste einer freiheitlichen Ordnung wanken lässt. Dabei wird gewiss
oft verschwiegen, dass in die Terrorismusbekämpfungsgesetze auch Regelungswerke
einflossen, die schon lange in den Schubladen der Ministerialbürokratie lagen, ohne
dass auch nur die geringste Chance zur Umsetzung bestanden hätte. Auf der anderen
Seite das Verharren im Zustand fundamentaler Verneinung: Durch die Gesetze werde
der Rechtstaat attackiert, ja verraten; der Gesetzgeber stelle eine Sicherheit in Aus-
sicht, die nur als totale Sicherheit möglich sei, die Folge sei damit – ein wohl kaum
mehr steigerbarer Vorwurf – Staatsterrorismus. Auffällig an dieser Haltung ist der
Hang zum Prinzipiellen, zu einer Argumentation, die sich gegenüber den seit der kan-
tischen Frage zu beobachtenden Gewissheitsverlusten im moralischen Denken weitge-
hend immun zeigt. Eher selten zu finden sind akribisch betriebene Detail- und Tiefen-
analysen insbesondere verfassungs- und verwaltungsrechtsdogmatischer Art. Oft
verläuft die Suche nach Studien ergebnislos, in denen, auf breiter Faktenbasis beru-
hend, Notwendigkeiten präzise geprüft, Entscheidungsfolgen plausibel abgeschätzt
und Abwägungen sorgfältig vorgenommen werden. 

Stattdessen haben die große Formeln Konjunktur, die Zitate aus den klassischen
Werken des staatsphilosophischen Denkens, die indessen nur das Problem benennen
und beschreiben, es aber nicht lösen und die sich überdies in ihrer Gegenüberstellung
neutralisieren: So zutreffend das Humboldtsche Wort ist, ohne Sicherheit sei keine
Freiheit, so sehr leuchtet die Hobbessche Erkenntnis ein, dass der, der alle zu schützen
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vermag, auch stark genug ist, alle zu unterdrücken. Gewiss, die Kenntnis der Überlie-
ferung, die Vergegenwärtigung bedeutender Stellungnahmen aus der Geschichte des
Staatsdenkens ist unverzichtbar. Dadurch kann der Blick geschärft, können Anregun-
gen gewonnen und Grenzen erkannt werden. Doch jede der klassischen, in den großen
Zitaten verdichteten Stellungnahmen ist nicht mehr als eine individuelle Antwort auf
Ordnungsprobleme einer bestimmten Zeit, einer spezifischen Epoche. Jede dieser Ant-
worten steht in einem ihr eigenen sozialen, ökonomischen und geistigen Kontext. Sie
füllen keinen Fundus vermeintlich überzeitlicher Wahrheiten und Erkenntnisse. Alles
andere wäre falsches Historisieren.

2. Die neuen Aufgaben 

Was aber tut Not, was ist konkret zu tun? Die Balance zwischen Freiheit und Sicher-
heit – so die häufig zu lesende und hörende Formulierung – ist neu zu justieren. Diese
Balance hat eine empfindliche Störung erfahren, dies aber nicht allein durch die
neuen, freiheitsbeschränkenden Sicherheitsgesetze, sondern zuerst durch die grauen-
vollen terroristischen Taten und die dadurch offenkundig gewordene neue Gefähr-
dungslage. Denn Freiheitsverluste entstehen auch dann, wenn sich in signifikanter
Weise die Wahrscheinlichkeit erhöht, Opfer nicht-staatlicher Gewalt zu werden. Aber
in der Tat: Die aktuelle Aufgabe besteht darin, dass gegenstrebige und spannungsgela-
dene Verhältnis von individueller Freiheit und sicherheitsgewährender hoheitlicher
Macht neu zu bestimmen. Diese Aufgabe erfordert an erster Stelle eine Analyse der
Ursachen terroristischer Gewalt. Möglicherweise wurzelt sie in den krassen weltwei-
ten Wohlstandsunterschieden, die immer wieder neue Flüchtlingsströme auslösen. Zu-
dem sollte ein interkultureller Dialog in Gang gesetzt werden, um Wissen zu sammeln,
das Vorurteile auflösen und tolerantes Miteinander ermöglichen kann. Aber auch hier
ist übertriebenen Erwartungen zu begegnen. Terrorismus, dies zeigt dessen Erfor-
schung, hat oft einen irrationalen Kern, ist selten hauptsächlich bedingt durch Armut
und politische Unterdrückung, vielmehr häufig durchsetzt mit ideologischen, reli-
giösen oder sektiererischen Elementen. Und was die gebotene interkulturelle Verstän-
digung angeht, so sind deren Grenzen sehr schnell erreicht, wenn es sich nicht um stra-
tegisch denkende Gewalttäter handelt, die eine alternative politische Ordnung
durchzusetzen versuchen, sondern aufgrund kultureller Kränkung, Demütigung und
Ohnmacht allein danach trachten, nihilistische Zerstörungswut und Rachegefühle aus-
zuleben.          

Vorrangig geboten ist dagegen die detailorientierte rechtliche Tiefenanalyse, die
keinesfalls allein mit den Parametern der Rechtsstaatlichkeit oder eines vermeintlichen
Grundrechts auf Sicherheit zu bewältigen ist. Denn Rechtsstaatlichkeit, material ver-
standen, ist eine ambivalente, auf Gegenläufigkeiten angelegte Größe. In ihr ist die
Pflicht, den Einzelnen vor Schädigungen Dritter zu schützen, ebenso enthalten wie das
Gebot, bei Erfüllung dieser Pflicht rechtliche Grenzen zu respektieren. Gleiches gilt
für ein angebliches Grundrecht auf Sicherheit, wenn es denn überhaupt mehr sein
sollte als eine individualrechtlich verkleidete und pathetisch überhöhte Erinnerung an
die staatliche Kernaufgabe des Rechtsgüterschutzes. Denn die Konzeption eines sol-
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chen Rechts lässt die Frage unbeantwortet, mit welchen freiheitsbeschränkenden Mit-
teln das in ihm angelegte Sicherheitsversprechen einzulösen ist. Vielmehr muss ein
Rechtssystem, das auf ein Höchstmaß an Rationalität angelegt ist, sich der Relationen
annehmen, die zwischen eingesetzten Mitteln und verfolgten Zielen bestehen. Es muss
fragen, ob die gewählten Mittel zielführend sind, ob freiheitsschonendere Wege be-
schritten werden können, ob die Freiheitsbeschränkungen angesichts der erstrebten
Ziele angemessen sind und ob gegebenenfalls unerwünschte Nebenfolgen eintreten.
Fehlt es angesichts der Neuheit legislativer Maßnahmen am nötigen Erfahrungswis-
sen, um die Fragen der Geeignetheit, Erforderlichkeit, Angemessenheit und Neben-
folgen begründet oder zumindest plausibel beantworten zu können, so ist nach einem
gewissen Zeitraum eine umfassende Evaluierung zwingend geboten. Den parlamenta-
rischen Gremien, die in erster Linie für eine solche Prüfung Verantwortung tragen,
sind dabei von den Sicherheitsbehörden alle notwendigen Informationen zur Verfü-
gung zu stellen. Im Terrorismusbekämpfungsgesetz ist eine Evaluierung der neuen
nachrichtendienstlichen Eingriffsbefugnisse sogar gesetzlich festgeschrieben. Sie ist,
als Ausfluss des verfassungsrechtlich verankerten Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes,
bei den anderen Eingriffsinstrumenten aber ebenfalls durchzuführen.       

Evaluierungen sind indessen auch auf anderen Gebieten vorzunehmen. Zu überden-
ken ist das Grundmuster der deutschen Sicherheitsverwaltung, das aus relativ rigiden
Trennungsgeboten besteht, aus der prinzipiellen Differenzierung von Polizei und
Nachrichtendiensten, Polizei und Militär, Polizei und Privaten, Polizeien des Bundes
und der Länder sowie Geheimdiensten des Bundes und Verfassungsschutzämtern der
Länder. Es besteht Klärungsbedarf, ob diese überkommenen Trennungen unerlässliche
Bestandteile deutscher Freiheitssicherung sind und für alle Zeit so bleiben müssen, so,
wie sie in den fünfziger und sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit guten
Gründen geschaffen wurden. Oder ob nach einem halben Jahrhundert funktionierender
deutscher Rechtsstaatlichkeit diese Trennlinien verschoben oder neu gezogen werden
können, ohne dass dabei in unvertretbarer Weise Freiheitsrisiken und –verluste zu be-
fürchten sind. Und ebenfalls zu fragen ist, ob es nur ein krudes Entweder-Oder gibt
zwischen einerseits klassischem Polizeirecht, das an die Gefahr-, die Tatverdachts-
und die in Ausnahmefällen bestehende Nicht-Störer-Verantwortlichkeit anknüpft,
und andererseits einem oftmals diffus und konturenschwach scheinenden, längst mit
einer Vielzahl transnationaler Facetten behafteten Präventionsrecht, das Freiheitsbe-
schränkungen weit im Vorfeld von Gefahr und Verdacht erlaubt und Maßnahmen
auch gegen zahlreiche unverdächtige Dritte ermöglicht. Oder ob dieses Vorsorge- und
Vorbeugungsrecht nicht doch rechtsstaatlich diszipliniert und freiheitsverträglich aus-
gestaltet werden kann. 

Die gegenwärtig drängenden Themen sind indessen mit der Neustrukturierung si-
cherheitsrechtlicher Dogmatik, der Überprüfung des sicherheitsbehördlichen Organi-
sationsrechts und der Evaluierung neuer Eingriffsbefugnisse keinesfalls abschließend
benannt. Von besonderer Brisanz ist vielmehr die Frage, ob bei der Erfüllung der
staatlichen Pflicht zum Rechtsgüterschutz nicht eine absolute, mithin unverschiebbare
und unüberwindbare Grenze zu beachten ist, die verfassungsrechtlich durch die Men-
schenwürdegarantie des Grundgesetzes statuiert wird. Die im letzten Jahr ergangene
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Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur akustischen Wohnraumüberwa-
chung, dem so genannten »Großen Lauschangriff«, kann so gedeutet werden: In ihr
wurde – zumindest für den Bereich heimlicher Überwachungsmaßnahmen des Staates
– herausgestellt, dass der Schutz der Menschenwürde einen unantastbaren Kernbe-
reich persönlicher Lebensgestaltung sichert, in den einzugreifen den Sicherheitsbehör-
den selbst dann versagt ist, wenn noch so starke und gewichtige Allgemeininteressen
wie etwa die Effektivität der Strafrechtspflege nach einem solchen Eingriff verlangen. 

Verliert aber – und dabei handelt es sich um eine unausweichliche Folgefrage – die
durch die Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes benennbare Grenze sicherheits-
behördlichen Handelns dann ihre Absolutheit, wenn ihre Beachtung selbst eine Wür-
deverletzung zur Folge hat, wenn also der Schutz der Würde des einen unweigerlich
mit der Verletzung der Würde eines anderen einhergeht? Um dies zu konkretisieren:
Darf etwa würdeverletzender Zwang zur Informationsgewinnung gegen einen Entfüh-
rer eingesetzt werden, wenn eine solche würdewidrige »Präventivfolter« gegen den
Täter als einziges Mittel erscheint, um die Würde des Entführungsopfers zu schützen?
Oder: Ist als letztes Mittel die Tötung unschuldiger Flugzeugpassagiere erlaubt, wenn
diese Passagiere im Falle eines als Waffe benutzten Flugzeuges mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit auch dann zu Tode kämen, wenn der Staat nicht ein-
griffe, demgegenüber bei und infolge eines staatlichen Abschusses des Flugzeuges zu-
mindest die Chance bestünde, eine Vielzahl von Menschen zu retten, die ohne staatli-
ches Handeln indessen an dem von den Flugzeugentführern gewählten Absturzort zu
Tode kämen? Sich diesen Fragen zuzuwenden, entspringt keinesfalls, wie dies gele-
gentlich zu lesen ist, der Lust am aufregenden und schweren Denken oder der man-
gelnden Resistenz gegenüber einer vermeintlichen Faszination des Ausnahmezustan-
des. Es sind konkrete Anlässe und Erfahrungen, die diese Fragen in den Vordergrund
gerückt haben. Allerdings führen diese Fragen in unwegsame und schluchtendurchzo-
gene Grenzregionen des Rechts, die nicht in der Erwartung betreten werden sollten,
dort bündige, klare und restlos befriedigende Antworten zu finden. Gleichwohl sollte
nicht die Hoffnung aufgegeben werden, dass auch dort das zunächst unmöglich Er-
scheinende am Ende dennoch möglich ist, nämlich mit rechtstaatlicher Vernunft das
spannungsträchtige Gegenüber von hoheitlichem Sicherheitsversprechen und indivi-
duellem Freiheitsverlangen auch in diesen bedrückenden Grenzbereichen in einer
halbwegs erträglichen Balance zu halten. 
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